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D
er Beitrag von Donald Jacob 
«Aktuelle Verfahren sind 
volkswirtschaftlicher Blöd-

sinn» (TEC21 50–51–52/2019) wirft 
einige begründete Fragen nach den 
(Wettbewerbs-)Verfahren auf. Lei-
der liefert die darin erörterte Ana-
lyse keine echten Verbesserungs-
vorschläge und stellt eher einen 
Rundumschlag zum Wettbewerbs-
verfahren dar. Die Diskussion über 
die Wettbewerbskultur und die bes-
ten Formen für die Durchführung 
von Wettbewerben ist dennoch sehr 
wichtig, weshalb der genannte Bei-
trag einen Kommentar verdient. 

Zum offenen Wettbewerb 

Die pauschale Aussage, wonach ein 
offener Wettbewerb mit vielen Teil-
nehmern keine adäquate Jurierung 
ermögliche und zudem durch Sub-
jektivität und eine von Leitfiguren 
geprägten Gruppendynamik im 
Preisgericht massgeblich beein-
flusst werde, ist eine Darstellung, 
die eher dem Unmut des Verfassers 
als einer objektiven Betrachtung 
entstammt. Gerade für faire und 
anonyme Verfahren ist der offene 
Wettbewerb als Beschaffungs form 
für grössere oder komplexe Aufga-
ben prädestiniert. 

Aufgrund der hohen Anzahl 
an Beiträgen zu folgern, solche Ver-
fahren seien wirtschaftlich unsin-
nig, greift zu kurz. Was volkswirt-
schaftlich sinnvoll ist, sollte eher 
auf grund der Investitionsgrösse, der 
Nutzungsdauer des Bauwerks und 
dessen städtebaulicher Tragweite 
beurteilt werden. 

Der offene Wettbewerb bie-
tet die grösstmögliche Varianten-
vielfalt und das Fairnessprinzip der 

Anonymität. Er bietet weiter sowohl 
jungen als auch erfahrenen Teilneh-
mern, die die Hürde einer Präquali-
fikation nicht überwinden würden, 
die Möglichkeit, sich mit brillanten 
Ansätzen zu profilieren. Es ist un-
bestritten, dass die Qualität der 
 eigenen Leistung durch die Konkre-
tisierung von Entwürfen im Konkur-
renzverfahren positiv beeinflusst 
wird. Die Kritik des Preisgerichts 
und der Vergleich mit anderen Bei-
trägen sind Erfahrungen, die jeden 
Teilnehmer weiterbringen. 

Richtig ist, dass aktuell die 
Tendenz herrscht, bei Wettbewer-
ben eher zu viele und zu detaillier-
te Unterlagen, Darstellungen und 
nicht selten auch arbeitsintensive 
Modelle zu verlangen. Das uner-
klärte Ziel des Auftraggebers ist 
dabei, eine detailliertere Prüfung 
der Beiträge (der engeren Auswahl) 
durchführen zu können und somit 
über zusätzliche Anhaltspunkte für 
die Beurteilung zu verfügen. Vor 
dieser Tendenz muss gewarnt wer-
den. Wenn die Beiträge bei offenen 
Wettbewerben den Detaillierungs-
grad eines Vorprojekts erreichen 
oder übertreffen, dann geht neben 
den Ressourcen der nicht vom Er-
folg gekrönten Teilnehmer auch der 
ursprüngliche Geist des Wettbe-
werbs verloren. 

Für die Festlegung eines 
vernünftigen Leistungsausmasses 
durch die Einschränkung der ab-
zugebenden Unterlagen auf das Es-
senzielle für die Beurteilung der 
Beiträge ist das Preisgericht verant-
wortlich. Es muss daher in erster 
Linie an die (Fach-)Preisrichter ap-
pelliert werden, die gestellte Aufga-
be mit dem Umfang der Abgabe und 
dem Beurteilungsverfahren abzu-
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stimmen, bevor das Wettbewerbs-
programm verabschiedet wird. 

Dem vorgeschlagenen Los-
verfahren, um eine Reduktion der 
eingereichten Beiträge und die gele-
gentliche Chance zur Teilnahme für 
jeden zu erreichen, stehen die Inter-
essen sowohl des Auftraggebers als 
auch der (virtuosen) Bewerber ent-
gegen. Es fragt sich, welche Bau-
herrschaft das Feld der möglichen 
Lösungen und die Chancen nach 
herausragenden Beiträgen freiwillig 
und zufällig reduzieren möchte. 

Wenn sie eine Reduktion der 
Teilnehmer akzeptiert oder anstrebt, 
dann hat sie verständlicherweise 
das Recht, dies durch eine Selektion 
von Qualität und Potenzial der Be-
werber zu tun, womit wir beim 
selektiven Wettbewerb landen. An-
dererseits ist nicht einzusehen, aus 
welchem Grund den Bewerbern mit 
Ideen und Talent die Teilnahme ver-
wehrt werden soll. Es scheint abson-
derlich, angesichts der vom Verfas-
ser monierten Zufälligkeit in der 
Beurteilung des Preisgerichts eine 
absolut zufällige Auswahl der Teil-
nehmer vorzuschlagen. 

Zum selektiven Wettbewerb 

Der Wettbewerb mit Selektion (Prä-
qualifikation) hat sich insbesondere 
bei komplexen interdisziplinären 
Aufgaben oder bei Aufgaben mit be-
sonderen Anforderungen etabliert. 
Die Selektion entspricht dem Bedürf-
nis des Auftraggebers, bei jedem 
potenziellen Sieger(-team) über eine 
ausreichende Fachkompetenz zu ver-
fügen. Die Kritik, wonach die Selek-
tion oft mehr durch das Bestreben 
der Bauherrschaft nach Sicherheit 
in der Kompetenz als durch die Be-
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wertung von Qualität und Innova-
tionspotenzial des Bewerbers er-
folgt, ist berechtigt. Auch in diesem 
Fall muss an die Verantwortung 
des Preisgerichts, insbesondere der 
Fachpreisrichter, appelliert wer-
den. Es ist an erster Stelle zu hin-
terfragen, ob die gestellte Aufgabe 
wirklich eine Selektionsphase er-
fordert und welche Fachplaner bei 
interdisziplinären Aufgaben tat-
sächlich nötig sind. Aktuell wird 
die Selektion leider oft auch bei 
weniger komplexen Aufgaben 
durchgeführt, was zu bedauern ist.

Wird die Reduktion der 
Teilnehmer als sinnvoll erachtet, 
so bestünde auch die Möglichkeit, 
sie in anonymer Form durch eine 
erste Bearbeitungsstufe mit mini-
maler Abgabe (Entwurfsskizze) 
durchzuführen, um damit nur die 
aussichtsreichsten Konzepte in 
der zweiten Stufe weiterzuent-
wickeln. Dies wäre dann ein zwei-
stufiges Wettbewerbsverfahren. 
Von dieser Option, die unter Ge-
währleistung der Anonymität ein-
gelöst werden kann, wird zu wenig 
Gebrauch gemacht. 

Um zu vermeiden, dass 
sich ein Spezialistentum bildet und 
sich immer wieder die gleichen 
Teilnehmer für bestimmte Aufga-
ben qualifizieren, wäre eine Aus-
wahl zu begrüssen, die sich auf das 
Innovationspotenzial des Bewer-
bers anstatt auf seine Referenzen 
bei ähnlichen Aufgabenstellungen 
stützt. Mit dem gleichen Ziel kann 
auch der Ausschluss von Mehr-
fachbewerbungen bei den Fachpla-
nern in Erwägung gezogen werden. 
Einerseits gibt es für die üblichen 
Disziplinen in der Regel eine aus-
reichende Anzahl kompetenter 
Fachleute, andererseits reduziert 
die Parallelbearbeitung durch den 
gleichen Fach planer die Vielfalt der 
Lösungsansätze. Die Parallelbear-
beitung stellt zuletzt ein latentes 
Risiko für die Unabhängigkeit der 
Beiträge dar. 

Zur Beurteilung der  
Wettbewerbsbeiträge 

Den Forderungen nach einer 
schlüssigen Argumentation für 
die vom Preisgericht getroffenen 

Entscheide und nach einer nach-
vollziehbaren Kritik zu den ein-
gereichten Beiträgen kann beige-
pflichtet werden. Der Vorschlag 
eines standardisierten Verfah-
rens mit Bewertungsmatrix und 
«Hierarchisierung» (Gewichtung) 
der Beurteilungskriterien setzt 
implizit voraus, dass alle in die 
 Beurteilung eingeflossenen As-
pekte durch in Zahlen quantifi-
zierbare Grössen erfasst werden 
können. 

Bekanntlich lassen sich 
Entwurf, Funktionalität oder Ge-
staltungsqualität jedoch weniger 
durch Zahlen als durch eine Fach-
diskussion und den Vergleich der 
Beiträge erkennen, die qualitativ 
relativ zueinander eingestuft wer-
den können. In erster Linie sind die 
Kritikfähigkeit und -bereitschaft 
des Preisgerichts in Bezug auf alle 
von ihm vorgegebenen Beurtei-
lungskriterien gefragt. 

Die differenzierte und mit 
Bedacht geführte Kritik lässt sich 
durch mathematische Alchimie 
nicht ersetzen, eine absolute Ob-
jektivität ist ohnehin nicht erreich-
bar. Der Ausdruck einer Diskussion 
in Matrizenform anstelle eines 
schlüssigen Kommentars ist der 
Wettbewerbskultur ausserdem 
nicht zuträglich. Die Gesamtbe-
trachtung in der Entscheidungs-
findung geht durch die Zerstücke-
lung in Teilbetrachtungen und das 
anschliessende Zusammenfügen 
eher verloren. 

Das Beurteilungsergebnis 
ist und bleibt zwangsläufig bis zu 
einem gewissen Mass von der Zu-
sammensetzung und von den Kom-
petenzen des Preisgerichts abhän-
gig. Dies ist den Teilnehmern im 
Übrigen bestens bekannt und be-
einflusst deren Entscheid zur Teil-
nahme mit. •

Dr. sc. techn. Massimo Laffranchi, 

Bauingenieur ETH/SIA,  
laffranchi@fuerstlaffranchi.ch
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Valerio Olgiati, Markus Breitschmid: 
Nicht-Referenzielle Architektur. Park 
Books, Zürich, überarb. Neuausgabe 
2019. 144 S., 1 sw-Abb., 11.5 × 18.5 cm, 
ISBN 978-3-03860-141-8, Fr. 25.–

Das Büchlein, dessen Inhalt «Va-
lerio Olgiati gedacht und Markus 
Breitschmid aufgeschrieben» ha-
ben, fasst die wichtigsten Punkte 
zusammen, über die sich die bei-
den Autoren seit 2005 austausch-
ten. Sie plädieren darin für eine 
Architektur, die sich von allen 
Vorbildern und Ideologien lossagt 
und dem befreiten Menschen un-
begrenzte Möglichkeiten eröffnet. 
Diese Aus sicht erklärt wohl das 
optimis tische Himmelblau des 
Covers. Die sieben ausgeführten 
Prinzipien zur Raum erfahrung, 
zum Widerspruch bis zur Sinn-
stiftung sind als Anregung ge-
dacht. Die Leserinnen und Leser 
können einzelne Sichtweisen her-
ausgreifen und individuell zu 
 einer fundierten Haltung weiter-
entwickeln. Um nicht lehrbuch-
haft daherzukommen und damit 
doch wieder Bezüge herzustellen, 
verzichten die Autoren auf jegli-
che Zitate, Namensnennungen 
und Bilder – mit einer Ausnahme. 
Seien Sie gespannt auf die einzige 
Abbildung! • (hs)
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